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Bubikon Gemeinde Dürnten

Reglement über den Pikettdienst sowie die Zulagen und
Entschädigungen für das Personal des Zweckverbands ARA Weidli

Geltungsbereich

lm vorliegenden Reglement werden die Pikettdienstleistungen sowie die Zulagen und
Entschädigungen für das Personal des Zweckverbands ARA Weidli geregelt.

2. Grundlagen

Die Bestimmungen dieses Reglements richten sich einerseits nach dem eidgenössi-
schen Arbeitsgesetz und seinen Verordnungen und anderseits nach dem Personalge-
setz des Kantons Zürich, dessen Vollzugsverordnung sowie nach der Personalverord-
nung und den Vollziehungsbestimmungen zur Personalverordnung der Politischen Ge-
meinde Bubikon.

3. Pikettdienst

Organisation und Dauer
Die Betriebsleitung organisiert einen Pikettdienst für alle Anlagen zu folgenden Zeiten:
7-Tage-Pikett Montag, 7 Uhr - Freitag, 16.30 Uhr

Freitag, 16.30 Uhr - Montag, 7 Uhr

Bei Feiertagen kann von obiger Regelung abgewichen werden, indem die Wochen kür-
zer und die Wochenenden länger werden.

Der Pikettdienst wird via Pager, Mobiltelefon oder Festnetztelefon alarmiert.

Ausrückzeit
Bei einem Alarm 1. Priorität muss der Pikettdienstleistende innerhalb von 15 Minuten
den Alarm über das Prozessleitsystem quittieren und erste Massnahmenzur Behebung
der Störung einleiten. lnnerhalb 60 Minuten ab Alarmierung muss der Pikettdienstleis-
tende am Ort der Störung eintreffen.

Entschädigung
Für den Pikettdienst wird eine Entschädigung gemäss Vollzugsverordnung zum kantona-
len Personalgesetz ausgerichtet.

Für ein 7-Tage-Pikett werden 1 1 5 Std. entschädigt (7 x 24 = 168 Wochenstunden, abzü-
glich Normalarbeitszeit 42 Std. und Wochenendarbeitszeit 11 Std.).
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4. Dienst an Wochenenden und Feiertagen

Der am Wochenende Pikett leistende Mitarbeiter verrichtet am Samstag und am Sonn-
tag die auf allen Anlagen dringend notwendigen Arbeiten (Zeitaufwand im Durchschnitt
5,5 Std./Tag).

Für diese Arbeitsleistung erhält der Mitarbeiter eine Zeitgutschrift von 11 Std./VVochen-
ende zur Kompensation. Zusätzlich wird die Entschädigung für Samstags- und Sonn-
tagsarbeit gemäss Ziff .5 dieses Reglements ausgerichtet.

Bei Feiertagen wird die vorstehende Regelung sinngemäss angewendet.

5. Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeit

Als Nachtarbeit gelten Arbeitsleistungen zwischen 20.00 und 06.00 Uhr, als Samstags-
und Sonntagsarbeit die Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 06.00 und
20.00 Uhr.

Arbeitsleistungen zu diesen Zeiten werden - nebst der ordentlichen Kompensation - mit
einem Geldzuschlag gemäss Vollzugsverordnung zum kantonalen Personalgesetz ab-
gegolten.

Beträgt die Nachtarbeit mehr als 8 Stunden erfolgt zusätzlich eine Zeitgutschrift von

2O o/o zur Kompensation.

6. Weitere Zulagen

zur verbesserung oer Erreichbarkeit ist zuciem jeoer cier nngesteiiten verpfiichtet, wäh-
rend den Pikettdiensten ein privates Mobiltelefon mit sich zu führen. Dafürwird eine
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7. lnkraftsetzung

Das vorstehende Reglement tritt auf den 1 . Januar 2022 in Kraft und ersetzt das Regle-
ment vom 8. Dezember 2020.
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